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Stellungnahme 
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. (DVV) 

zum Entwurf „Curriculum für einen bundesweiten Orientierungskurs“

vom 17.01.2007

Die 1.000 deutschen Volkshochschulen, ihre Landesverbände und der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) begrüßen die Anstrengungen im Rahmen des Integrationsangebots für Migrantinnen und Migranten, neben dem Spracherwerb im Rahmen des Orientierungskurses Kenntnisse „der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in Deutschland“ zu vermitteln.

Die Volkshochschulen haben im Jahr 2006 etwa 44 Prozent der Integrationskurse in Deutschland durchgeführt und verfügen über entsprechend große Erfahrungen im Bereich der Integration. Auf dieser Grundlage merken wir inhaltlich und strukturell zum vorliegenden Curriculum folgendes an:

zu I. Übergreifende Zielsetzungen

Der DVV begrüßt die im Curriculumentwurf geforderten Zielsetzungen des Orientierungskurses, als ein „Angebot an alle Zuwanderinnen und Zuwanderer [...], sich auf ein näheres Kennenlernen des deutschen Staates und der deutschen Gesellschaft einzulassen [...]“. In den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (TN) soll in einem „selbstbestimmten Lernprozess demokratisches Verständnis geweckt werden“, „die Fähigkeit herausgebildet werden sich in der Einwanderungsgesellschaft zu orientieren“ und sie sollen „befähigt werden am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben“.

Diese Ziele lassen sich in 30 UE nicht erreichen, die mit einer Fülle von kognitiven Feinlernzielen durchstrukturiert sind. Um die geforderten Ziele mit einer Gruppe von benachteiligten Lernern, wie sie die TN unbestritten sind, zu erreichen, muss das Stundenvolumen des Orientierungskurses aufgestockt werden.

zu II. Aufbau des Curriculums

Die bereits im Aufbau des Curriculums genannten Feinlernziele sind nach Maßgabe des Entwurfs „verbindliche Maßgabe für die genaue Kursplanung“. Dass die geforderte Methodenvielfalt, die ein wichtiges Element politischer Bildung ist, eingelöst werden kann, bezweifeln die Volkshochschulen und fordern, dass die Kursleiterinnen und Kursleiter auch innerhalb der Module Schwerpunkte setzen können, die den Voraussetzungen und den Bedürfnissen der TN gerecht werden.

Sowohl die vom Curriculum geforderte Methodenvielfalt als auch die Fülle der definierten Feinlernziele der einzelnen Module können - auch beim geforderten „Elementarisieren des Unterrichtsgegenstandes“ - in der vorgesehenen Stundenzahl nicht umgesetzt werden, sondern führen zwangsläufig zu einer problematischen Verkürzung der zu behandelnden Themen.

Aufgrund des Vorschlags der Evaluation der Integrationskurse (Rambøll-Gutachten) wird das Sprachniveau der TN im Orientierungskurs mit A2 angegeben. Entsprechend sollten auch die Materialien für die TN auf dem Niveau A2 erstellt werden und nicht wie beschrieben auf Sprachniveau B1 (S.7).

Die Erfahrung zeigt, dass für die Vermittlung und Einübung kommunikativer Kompetenzen im Integrationskurs nur sehr wenig Zeit zur Verfügung steht. Sie können deshalb im Curriculum für den Orientierungskurs nicht zur Voraussetzung einer didaktisch anspruchsvollen Kursgestaltung erhoben werden.

Das Curriculum schließt eine Differenzierung der Lerninhalte für bestimmte Zielgruppen aus. Gerade bei der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten hat sich jedoch gezeigt, dass eine Differenzierung für bestimmte Zielgruppen - wie sie bei den Sprachkursen umgesetzt wurde - den Lernerfolg der TN steigert, da ihre unterschiedlichen Lernbedürfnisse berücksichtigt werden.

zu III. Lernziele und Inhalte

Grundsätzlich stellt der DVV im Rahmen politischen Lernens in Frage, ob die Formulierungen der Feinlernziele nicht von falschen Voraussetzungen ausgehen. Begriffe wie „kennen“ und „wissen“ verkürzen das Selbstverständnis politischer Bildung, das Ansprüche an Teilnehmer- und Lebensweltorientierung stellt und durch kontroverse und pluralistische Auseinandersetzungen das Verstehen politischer Zusammenhänge erreichen will. („Beutelsbacher Konsens“)

Modul I: Politik in der Demokratie

In den in diesem Modul beschriebenen Feinlernzielen kommt der Demokratieraum Kommune zu kurz. Gerade weil Demokratie und Teilhabe in der Kommune erfahrbar und verstehbar werden, sollte den TN in diesem Modul die Vielzahl verschiedener Mitwirkungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene stärker aufgezeigt werden. Sie sollten innerhalb des Curriculums breiteren Raum einnehmen. Die Volkshochschulen als kommunale Weiterbildungseinrichtungen sind überzeugt, dass die TN des Orientierungskurses gerade auch über Partizipationsmöglichkeiten in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld aufgeklärt werden sollten. 

Größeren Raum im Modul I sollten auch praxisorientierte Themen für die TN einnehmen wie beispielsweise das Aufenthalts- oder das Ausländerrecht sowie Informationen über die Aufgaben der Polizei und der Gerichtsbarkeit.

Modul II: Geschichte und Verantwortung

Das auch hier dicht gedrängte Curriculum widerspricht der Schaffung einer Wissensgrundlage, die ein Verstehen der deutschen Gesellschaft überhaupt ermöglicht. Das Modul ist in seiner vorliegenden Form nur im dozentenorientierten Unterricht zu bewältigen. Verstehenshilfen wie Filme, Dokumentationen, Museums- oder Gedenkstättenbesuche, die zum Repertoire historisch-politischer Bildung gehören, können nicht genutzt werden.

Auch wird nicht auf die verschiedene Herkunft der TN Rücksicht genommen. Gerade in diesem Modul bieten sich historische Bezüge zwischen den Herkunftskulturen der TN und „deutscher“ Geschichte wie beispielsweise die Geschichte der Aussiedlerinnen und Aussiedler an. Thematisiert werden müsste auch die Migrations- und Integrationsgeschichte, die direkt bei den unmittelbaren Lebensumständen der TN anknüpfen kann.

Modul III: Mensch und Gesellschaft

Interkulturelles Lernen wie es im Orientierungskurs stattfinden soll, geht weit über das Verstehen einer „deutschen Kultur“ hinaus und muss den TN die Möglichkeit bieten, Vorurteile abzubauen, Differenziertheiten kennen zu lernen, andere Gesellschaftsbilder zu verstehen.

Kursabschluss

Nicht nur innerhalb einer UE müsste den TN an den Orientierungskursen die Möglichkeit gegeben werden, eigene Interessen und Lernbedürfnisse zu formulieren, wie es in der Erwachsenenbildung, die den Lerner als Gegenüber ernst nimmt, Standard ist.

zu IV. Liste wichtiger Begriffe

Die Liste wichtiger Begriffe zeigt nochmals die große Differenz zwischen den Teilnehmervoraussetzungen und den Lernzielen des Orientierungskurses auf, die sich in 30 UE nicht schließen läßt. Von den angeführten Begriffen in Modul I beispielsweise sind lediglich 16 von 43 (bei großzügiger Auslegung) in der Wortschatzliste für das „Zertifikat Deutsch“ auf Niveaustufe B1 bekannt.

Die vorgeschlagene Liste und die definierten Feinlernziele lassen nur den Schluss zu, dass die Verfasser des Curriculums die Einführung eines standardisierten Testverfahrens vorsehen, das lediglich reines Faktenwissen abfragt und den Erfahrungen politischer Bildung zuwiderläuft. Die Volkshochschulen befürchten, dass der Orientierungskurs so zu einer reinen Testvorbereitung für die TN wird.

Konkrete Vorschläge

Folgende Änderungen am Curriculumsentwurf regen der DVV und die Volkshochschulen an:

1. Die Zahl der geförderten Unterrichtsstunden muss grundsätzlich erhöht werden, wenn der Orientierungskurs über ein reines Faktenwissen hinausgehen und die Zuwanderer und Zuwanderinnen zur aktiven Teilhabe in der Gesellschaft befähigen soll.

2. Wenn eine Erhöhung des Stundenumfangs nicht denkbar ist, sollte die Menge der Feinlernziele pro Modul verringert werden, damit der Orientierungskurs in der geforderten Methodenvielfalt durchgeführt werden kann.

3. Das Curriculum sollte den Kursleiterinnen und Kursleitern die Möglichkeit geben, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen, die den Lernbedürfnissen der jeweiligen TN angepasst sind.

4. Analog zum Sprachkurs für den inzwischen zielgruppenspezifische Konzepte entwickelt wurden, halten wir es für notwendig das Curriculum für den Orientierungskurs unterschiedlichen Zielgruppen (Frauen, Jugendliche etc.) anzupassen.

5. Der Orientierungskurs sollte die Teilhabefähigkeit der Zuwanderinnen und Zuwanderer auf kommunaler Ebene fördern.

6. Anstatt auf einen standardisierten Test vorzubereiten, sollte der Orientierungskurs die Chance nutzen, zu einem Kennen- und Verstehenlernen der deutschen Gesellschaft zu führen. Deshalb sollte der abschließende Test nicht Begriffe abfragen, sondern das Verstehen politischer Zusammenhänge dokumentieren. Wenn andere Testverfahren ausgeschlossen werden, müssen die Begrifflisten zumindest dem potentiellen Sprachniveau der TN angepasst werden.

7. Außerschulische politische Bildung ist Aufgabe einer vielfältigen pluralen Bildungslandschaft, deshalb ist die Qualifizierung der Kursleiterinnen und Kursleiter für den Orientierungskurs Aufgabe der Träger politischer Bildung zu denen auch die Volkshochschulen gehören.

Bonn, März 2007
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